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Einwohnergemeindeversammlung vom Mittwoch, 26. Juni 2013 02/2013 
 

Ort: Gemeindesaal, Gemeindezentrum, Alte Landstrasse 5 

Zeit: 20.00 Uhr 
 

 

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 21. März 2013 

2. Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung der Rechnung 2012 der 

Einwohnergemeinde 

2.1 Präsentation der Rechnung 2012 durch den Gemeinderat 

2.2 Bericht der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission zur Rechnung 2012 

2.3 Beschlussfassung 

3. Bericht der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission zur Geschäftsführung 2012 des 

Gemeinderats  

4. Beratung und Beschlussfassung „Quartierplan Mühlematten Süd“ 

5. Beratung und Beschlussfassung Baukredit Sanierung und Ausbau Kindergarten Steinen 

6. Nachwahl zweier Mitglieder in die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission für den Rest 

der Amtsperiode bis 2016 

7. Verschiedenes 

 
Zunzgen, im Juni 2013 

 
 
GEMEINDERAT ZUNZGEN 
Gemeindepräsident  Gemeindeverwalter 
Michael Kunz  Cristiano Santoro 
     



02/2013_2013.06.26  Seite 2 

Erläuterungen, Kommentare und Anträge 
 
 

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 21. März 2013 

Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung (EGV) vom 21. März 2013 wurde den 
Abonnenten, dem Gemeinderat sowie der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission 
zugestellt. Ausserdem kann es auf der Gemeindeverwaltung während den Schalterstunden 
eingesehen werden. 
 
Das Protokoll kann gegen eine jährliche Gebühr von CHF 15.00 abonniert werden. Die 
Gemeindeverwaltung erteilt Ihnen gerne Auskunft. 
 
Antrag Der Gemeinderat beantragt das Protokoll der EGV vom 21. März 2013 zu genehmigen. 
 
 

2. 2.1/2.3  Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung der Rechnung 2012 der 

Einwohnergemeinde 

Die Jahresrechnung 2012 der Einwohnergemeinde Zunzgen weist bei einem Aufwand von 
CHF 10‘374‘881.19 und einem Ertrag von CHF 10‘411‘103.36 einen Überschuss von 
CHF  36‘222.17 aus. 
 
Das Eigenkapital beträgt per 31. Dezember 2012 CHF  4‘022‘236.44. 
 
Weitere Details zur Jahresrechnung entnehmen Sie bitte den Erläuterungen zur Jahresrechnung 
2012, im hinteren Teil dieser Broschüre. 
 
Antrag Der Gemeinderat beantragt die Jahresrechnung 2012 der Einwohnergemeinde zu 

genehmigen und den Überschuss in Höhe von CHF 36‘222.17 dem Eigenkapital 
zuzuführen. 

 
 

2. 2.2  Bericht der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission zur Rechnung 2012 

Den Bericht der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission zur Rechnung 2012 finden Sie 
zur Kenntnisnahme im hinteren Teil dieser Broschüre. 
 
Der Gemeinderat hat den Bericht am 7. Juni erhalten und wird ihn anlässlich der 

Gemeindeversammlung kommentieren und dazu Stellung nehmen. 

 
 

3. Bericht der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission zur Geschäftsführung 2012 des 

Gemeinderats 

Den Bericht der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission zur Geschäftsführung 2012 
finden Sie ebenfalls zur Kenntnisnahme im hinteren Teil dieser Broschüre. 
 
Der Gemeinderat hat den Bericht am 7. Juni erhalten und wird ihn anlässlich der 

Gemeindeversammlung kommentieren und dazu Stellung nehmen. 

 
 

4. Beratung und Beschlussfassung „Quartierplan Mühlematten Süd“ 
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Der Gemeinderat unterbreitet der Gemeindeversammlung die überarbeiteten Quartierplan-
Vorschriften "Mühlematten Süd" zur Beschlussfassung. 
 
Ausgangslage und Inhalte der Quartierplan-Vorschriften "Mühlematten Süd" 
 
Das Areal der Quartierplanung "Mühlematten Süd" umfasst die Parzelle Nr. 1338 mit einer 
Fläche von insgesamt 14'180 m2. Auf dem Quartierplan-Areal befinden sich heute die 
ungenutzten Industrie- und Gewerbebauten der Bemag Objekteinrichtungen AG. Über das 
gesamte Areal des ehemaligen Betriebs- und Produktionsstandortes der Bemag sind im Jahre 
2006 die Quartierplan-Vorschriften "Mühlematten" erlassen worden. Diese sahen im südlichen 
Bereich des Areals, d.h. auf der Parzelle Nr. 1338 unter anderem die Errichtung eines 
Gewerbebaus vor, welcher der Optimierung der Betriebsabläufe und der Erhaltung der 
vorhandenen Arbeitsplätze der Bemag Objekteinrichtungen AG dienen sollte. Durch die Aufgabe 
des Firmenstandortes der Bemag in Zunzgen erscheint die Erstellung eines Gewerbebaus jedoch 
nicht mehr sinnvoll. 
Die Eigentümerschaft (Bemag) sowie die Kaufrechtsnehmerin (Implenia Development AG) des 
Areals beabsichtigen eine Bebauung des Areals in naher Zukunft. An Stelle des Gewerbebaus ist 
dabei die Erstellung von Mehrfamilienhäusern vorgesehen. Damit geht gleichzeitig eine 
Qualitätssteigerung des Wohnquartiers einher. Die bauliche Umsetzung des 
Überbauungskonzeptes soll in drei Etappen erfolgen.  
 
Die mit dem Wegfall der gewerblichen Nutzung verbundene Nutzungsänderung ist jedoch nicht 
mit den bestehenden Quartierplan-Vorschriften vereinbar. Für den südlichen Teil des Areals 
wurden neue Quartierplan-Vorschriften erarbeitet. Mit einer Neufassung der Quartierplan-
Vorschriften kann somit eine verständliche, vollständige und klare Anpassung der 
planungsrechtlichen Instrumente vorgenommen werden. 
 
Für den nördlichen Teil des Areals gelten weiterhin die rechtskräftigen Quartierplan-Vorschriften 
"Mühlematten" aus dem Jahr 2006. Aufgrund des Wegfalls des Gewerbebaus bzw. der 
gewerblichen Nutzung wird jedoch ein Nachführungsreglement erstellt, aus welchem alle Inhalte 
gestrichen werden, in welchen Bestimmungen zur ursprünglich geplanten gewerblichen Nutzung 
festgeschrieben waren.  
 
Kantonale Vorprüfung und öffentliches Mitwirkungsverfahren 
 
Die Planungsinstrumente sind dem Kanton zur Prüfung eingereicht worden. Mit der kantonalen 
Vorprüfung wurden die Planungsinstrumente auf ihre Rechtmässigkeit geprüft. Der 
entsprechende Bericht mit Forderungskatalog wurde der Gemeinde am 15. April 2013 zugestellt. 
Nach Beratung mit dem Gemeinderat, dem Kanton und der Kaufrechtnehmerschaft sind die 
Forderungen von kantonaler Seite entsprechend in die Planungsinstrumente eingeflossen. Die 
entsprechenden Stellungnahmen des Gemeinderates gehen aus Anhang 8 des Begleitberichtes 
hervor. 

  



02/2013_2013.06.26  Seite 4 

Die Bevölkerung wurde zur Eröffnung des öffentlichen Mitwirkungsverfahrens, anlässlich einer 
Informationsveranstaltung am 07. März 2013 über die konkreten Inhalte der neuen Quartierplan-
Vorschriften informiert. Die Aufforderung zur Mitwirkung im Rahmen des ordentlichen Verfahrens 
wurde durch die EinwohnerInnen aktiv genutzt. Insgesamt wurden zwei Mitwirkungseingaben im 
Gemeinderat behandelt. Die entsprechenden Stellungnahmen des Gemeinderates können der 
Ziffer 13.2 des Begleitberichtes entnommen werden. 
 
In den vorliegenden, von der Gemeindeversammlung zu genehmigenden Unterlagen sind die 
Beschlüsse des Gemeinderates, welche aus der kantonalen Vorprüfung sowie der öffentlichen 
Mitwirkung resultieren, vollständig berücksichtigt. 
 
Beschlüsse und rechtliche Wirkung 
 
Die Quartierplan-Vorschriften "Mühlematten Süd" unterliegen als Gesamtes der Beschlussfassung 
der Gemeindeversammlung. Die Quartierplan-Vorschriften "Mühlematten" aus dem Jahr 2006 
werden somit für die Parzelle Nr. 1338 aufgehoben. 
 
Für den nördlichen Bereich des ehemaligen Bemag-Areals gelten weiterhin die Quartierplan-
Vorschriften "Mühlematten" aus dem Jahr 2006. Aufgrund des Wegfalls der gewerblichen 
Nutzung bzw. des Gewerbebaus wurde das Quartierplan-Reglement entsprechend angepasst. 
Diese Anpassungen sind als Nachführung zu betrachten. Somit unterliegen lediglich die 
Anpassungen gegenüber dem bisherigen Quartierplan-Reglement der Beschlussfassung durch 
die Gemeindeversammlung. 
 
Einsicht der Unterlagen 
 
Ab Freitag, 14. Juni 2013 liegen die Planungsunterlagen auf der Gemeindeverwaltung zur 
Einsichtnahme auf. Gleichzeitig werden die Planungsunterlagen auch auf der Internetseite der 
Gemeinde aufgeschaltet. 
 
Antrag Der Gemeinderat beantragt dem Quartierplan Mühlematten Süd mit dem 

entsprechenden Reglement sowie den Anpassungen im Reglement Mühlematten aus 
dem Jahr 2006 zuzustimmen. 
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5. Beratung und Beschlussfassung Baukredit Sanierung und Ausbau Kindergarten Steinen 

An der letzten Gemeindeversammlung wurde ein Projektierungskredit für die Sanierung und den 
Ausbau Kindergarten Steinen beschlossen. Dem Gemeinderat lag damals eine Kostenschätzung 
aus den Projektstudien von Fr 478‘000.- vor. Diese Kostenschätzung schien dem Gemeinderat 
etwas hoch, weshalb er, um genauere Kosten für den nötigen Baukredit zu erhalten, einen 
Planungskredit von Fr. 20‘000.- beantragte. In der Zwischenzeit ist die Planung soweit 
fortgeschritten, dass wir für alle grösseren Arbeitsgattungen verbindliche Offerten haben. Dabei 
stellte sich heraus, dass bei einem Altbau mit einer Erweiterung auch erhebliche Erneuerungen 
an der bestehenden Bausubstanz anstehen. So muss die Elektroinstallation komplett erneuert 
werden. Auch die bestehende Heizanlage muss bei einer Sanierung revidiert werden. Die 
Sanitäranlagen haben wir bereits mit dem Vorprojekt mit einbezogen. Der Kostenvoranschlag für 
die Sanierung und Erweiterung des Kindergartens Steinen beträgt neu Fr 533‘500.- 
 
Wir hoffen natürlich nach wie vor, dass wir durch die Erhöhung der Kinderzahl im sanierten 
Kindergarten den provisorischen Kindergarten im Südtrakt vom Schulhaus Bündten  2- 3 Jahre 
weniger lang betreiben müssen, was pro Jahr ca. Fr. 100‘000.- Minderausgaben ausmacht. 
 
Wie bereits im März erwähnt würde eine einfache Erweiterung um einen Raum von 20m² Grösse 
ohne Sanierung der bestehenden Liegenschaft über Fr. 200‘000.- kosten. Für den Deutsch als 
Zweitsprache-Kurs und für die Vorschulheilpädagogik brauchen wir im Steinenkindergarten aber 
einen zusätzlichen Raum. 
 
Deshalb beantragt der Gemeinderat trotz den hohen Baukosten dem Baukredit von Fr. 530‘000.- 
zuzustimmen. Enthalten ist hier der bereits bewilligte Planungskredit von Fr. 20‘000.- sowie 
Einsparungswillen von  Fr. 3‘500.- gegenüber dem Kostenvoranschlag. 
Wir erhalten am Steinenweg einen neuen, modernen, für die zukünftigen Aufgaben gerüsteten 
Kindergarten, der auch mit dem im Budget 2013 bereits vorgesehenen Internetanschluss 
ausgestattet sein wird. 
 
Antrag Der Gemeinderat beantragt dem Baukredit für die Sanierung und den Ausbau des 

Kindergartens am Steinenweg in der Höhe von Fr. 530‘000.- zuzustimmen. 
 
 

6. Nachwahl zweier Mitglieder in die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission für den Rest der 

Amtsperiode bis 2016 

Gestützt auf § 2 der Gemeindeordnung Zunzgen besteht die Rechnungs- und 
Geschäftsprüfungskommission aus 5 Personen. 
 
An der Einwohnergemeindeversammlung vom 21. Juni 2012 wurde die periodische Neuwahl der 
Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission durchgeführt. Besetzt werden konnten jedoch 
nur drei Sitze. Nach wie vor sind zwei Sitze vakant. Bisher stellten sich keine weiteren Personen 
zur Verfügung. 
 
Wählbar sind alle in Zunzgen stimm- und wahlberechtigten Personen. Wahlorgan ist gemäss § 4 
Abs. 2 der Gemeindeordnung die Gemeindeversammlung. 
 
 

7. Verschiedenes 
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Anhänge, Berichte 
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Im Sinne der Transparenz erlaubt sich der Gemeinderat die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger über die Tätigkeiten der RGPK im Jahr 2012 zu informieren: 
 
 

09. Dezember 2011 Das Strafgericht verurteilt den Treuhänder B wegen Veruntreuung. 

22. Januar 2012 Die RGPK verlangt Informationen und Akten zum Fall B, um die Behandlung 
dieser Angelegenheit durch den GR zu prüfen. 

Februar/März 2012 Die RGPK prüft den Fall B. 

13. März 2012 GR tritt in Ausstand und schickt Akten B an RR mit der Bitte, allenfalls 
nötige Massnahmen zu ergreifen. 

14. März 2012 RGPK erstattet in der Sache B einen Bericht an den RR mit zahlreichen 
Vorwürfen an die Adresse des GR. 

03. Juni 2012 Bericht der RGPK an die Gemeindeversammlung über die Geschäftsführung 
des GR im Jahr 2011. U.a. Verdacht der ungetreuen Amtsführung und der 
ungetreuen Geschäftsbesorgung an die Adresse des GR. 

03. Juni 2012 Bericht der RGPK zur Rechnung 2011 an die Gemeindeversammlung mit 
zahlreichen Vorwürfen an den GR und Verdacht der ungetreuen 
Amtsführung. 

15. Juni 2012 RGPK erstattet Aufsichtsbeschwerde an RR wegen diverser angeblicher 
Verfehlungen des GR. 

21. Juni 2012 Die EWG genehmigt die Rechnung 2011 und nimmt den Bericht zur 
Geschäftsführung 2011 zur Kenntnis. 

03. Juli 2012 GR erstattet beim RR Beschwerde gegen die RGPK wegen ehr- und 
persönlichkeitsverletzenden Äusserungen (öffentlicher Verdacht strafbarer 
Handlungen). 

17. Juli 2012 RGPK erstattet Aufsichtsbeschwerde beim RR gegen den 
Gemeindepräsidenten wegen angeblicher Falschaussagen etc. anlässlich 
der Gemeindeversammlung vom 21. Juni. 

20. September 2012 Die EGV weist den Antrag der RGPK, das Protokoll der EGV vom 21. Juni 
zurückzuweisen ab und genehmigt mit 24 gegen 4 Stimmen das Protokoll. 

19. November 2012 RGPK erstattet Bericht zum Budget 2013 und bezichtigt den GR der 
„Beratungsresistenz“ und beantragt, das Budget, da falsch, 
zurückzuweisen. 

5. Dezember 2012 EGV weist den Rückweisungsantrag der RGPK mit grossem Mehr ab und 
genehmigt das Budget 2013 unverändert mit überwältigendem Mehr gegen 
5 Stimmen. 

5. Dezember 2012 RR weist sämtliche Beschwerden von der Hand, das heisst er tritt darauf gar 
nicht ein und lädt GR und RGPK zu einer Aussprache ein. 

04. Februar 2013 Aussprache mit RR Ballmer. Dieser bestätigt nochmals, dass RR keine 
Veranlassung sieht, auf die Beschwerden einzutreten und irgendwelche 
Massnahmen gegen den GR zu treffen. Angebot des GR, unter das 
Vergangene einen Schlussstrich zu ziehen. Eine Antwort der RGPK zu 
diesem Angebot steht bis heute aus. 
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Fazit des Gemeinderats (GR): 
 
Die Beschwerden und Berichte der RGPK haben folgendes gebracht: 
 

� Negative Berichterstattung in den Medien 

� Gehässige Diskussionen in der Gemeindeversammlung 

� Unzählige Seiten an Papier 

� Zerstörtes Vertrauensverhältnis zwischen GR und RGPK 

� Kosten (Sitzungsgelder RGPK) von über CHF 10'000 zulasten der Steuerzahler 

� Übermässige Arbeitsbelastung des GR durch überflüssige Beschwerden der RGPK 

� Die unzähligen Beanstandungen und Vorwürfe der RGPK an die Adresse des GR lösten sich in 

Luft auf, kein einziger Antrag der RGPK an den RR oder an die Gemeindeversammlung wurde 

gutgeheissen. 

 


